
12 VO über Ordnungswidrigkeiten 228

§ 23
(1) Wer eigene oder fremde Angelegen

heiten in bezug auf Steuern, andere Ab
gaben, Preisstützungen, Preisausgleichs
beträge oder auf Beiträge zur Sozialpflicht
versicherung wahrnimmt oder wahrzuneh
men hat und dabei vorsätzlich oder fahr
lässig gegen eine im Interesse der1 Ermitt
lung, Festsetzung, Sicherung oder Einzie
hung von Steuern, anderen Abgaben, 
Preisstützungen, Preisausgleidisbeträgen 
oder Beiträgen zur Sozialpflichtversiche
rung bestehende gesetzliche Bestimmung 
verstößt, die Kontrolltätigkeit der Finanz
organe auf diesen Gebieten behindert oder 
erschwert oder eine ihm erteilte Auflage 
nicht befolgt, kann mit Verweis oder Ord
nungsstrafe von 10 bis 1 000 M belegt wer
den.

(2) Ebenso kann zur Verantwortung ge
zogen werden, wer vorsätzlich unerlaubt 
gewerbsmäßig Hilfe in Steuersachen lei
stet.

(3) Die Durchführung des Ordnungs
strafverfahrens obliegt den Vorsitzenden 
oder sachlich zuständigen hauptamtlichen 
Mitgliedern der Räte der Bezirke und 
Kreise.

Schutz der Geldzeichen und Post
wertzeichen

§ 24

(1) Wer vorsätzlich, ohne die Absicht 
einer Vorbereitung von Fälschungen, 1 2 3

1. Papier, das dem zur Herstellung von 
Geldzeichen der Währung der Deutschen 
Demokratischen Republik verwendeten 
und durch äußere Merkmale erkennbar ge
machten Papier zum Verwechseln ähnlich 
sieht

2. Stempel, Siegel, Stiche, Platten oder 
andere Instrumente, die zur Nachahmung 
oder Verfälschung von Geldzeichen (Noten 
oder Münzen) der Währung der Deutschen 
Demokratischen Republik oder fremder 
Währungen oder von gültigen Postwert
zeichen, Freistempelabdrucken und inter
nationalen Antwortscheinen verwendet 
werden können

3. Drucke, die Geldzeichen der Wäh
rung der Deutschen Demokratischen Repu
blik oder fremder Währungen oder Post

wertzeichen, Freistempelabdrucken und 
internationalen Antwortscheinen zum 
Verwechseln ähnlich sind

4. Instrumente, die zur Herstellung sol
cher Drucke verwendet werden können 
ungenehmigt anfertigt, aufbewahrt oder 
weitergibt oder ungenehmigte Abdrucke 
von den genannten Instrumenten herstellt 
oder weitergibt, kann mit Verweis oder 
Ordnungsstrafe von 10 bis 1 000 M belegt 
werden.

(2) Die bei der Handlung benutzten 
oder mit ihr hergestellten Sachen können 
unabhängig von Rechten Dritter eingezo
gen werden..

(3) Die Durchführung des Ordnungs
strafverfahrens obliegt dem sachlich zu
ständigen Direktor der Staatsbank der 
Deutschen Demokratischen Republik, so
weit sich die Zuwiderhandlung gegen die 
Sicherheit im Postwertzeichen-, Frei
stempelabdruck- und internationalen Ant
wortscheinverkehr richtet, den Leitern der 
Bezirksdirektionen der Deutschen Post.

§ 25
(1) Wer nachgemachte, verfälschte oder 

aus dem Umlauf gezogene Geldzeichen der 
Währung der Deutschen Demokratischen 
Republik oder fremder Währungen oder 
Postwertzeichen, Freistempelabdrucke und 
internationale Antwortscheine, die er in 
gutem Glauben entgegengenommen hatte, 
vorsätzlich als echte oder noch gültige an
bietet oder in Verkehr bringt, nachdem er 
sie als nachgemacht, verfälscht oder aus 
dem Umlauf gezogen erkannt hat, kann 
mit Verweis oder Ordnungsstrafe von 10 
bis 300 M belegt werden.

(2) Geldzeichen, Postwertzeichen, Frei
stempelabdrucke und internationale Ant- 
wontscheme im Sinne des Abs. 1 können 
eingezogen werden.

(3) Die Durchführung des Ordnungs
strafverfahrens obliegt dem sachlich zu
ständigen Direktor der Staatsbank der 
Deutschen Demokratischen Republik, so
weit sich die Zuwiderhandlung gegen die 
Sicherheit im Postwertzeichen-, Frei
stempelabdruck- und internationalen Ant- 
wortscheinverkehr richtet, den Leitern der 
Bezirksdirektionen der Deutschen Post.


